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Beitragsbemessungsgrenze

Die Beitragsbemessungsgrenze bezeichnet ein jährliches Arbeitseinkommen, bis zu dem im 
jeweiligen Sozialversicherungszweig Beiträge entrichtet werden. Die Beitragsbemessungsgrenze 
ist eine dynamische Grenze, die jeweils zum 1. Januar eines Jahres an die allgemeine 
Einkommensentwicklung angepasst wird.
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